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§ 20 DSt

DSt - Disziplinarstatut fir Rechtsanwalte und Rechtsanwaltsanwarter

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Zur Austbung der Disziplinargewalt ist der Disziplinarrat derjenigen Rechtsanwaltskammer zustandig, bei der
der Beschuldigte in dem Zeitpunkt, in dem der Kammeranwalt vom Verdacht des Disziplinarvergehens Kenntnis
erlangt (8 22 Abs. 1), in die Liste der Rechtsanwélte oder Rechtsanwaltsanwarter eingetragen ist. Uber
Zustandigkeitsstreitigkeiten entscheidet der Oberste Gerichtshof ohne muindliche Verhandlung.

2. (2)Der Disziplinarrat schreitet auf Antrag des Kammeranwalts ein und fihrt sodann das Verfahren von Amts
wegen; er fallt seine Entscheidungen nach Anhérung des Kammeranwalts.

3. (3)Der Disziplinarrat und der Kammeranwalt haben die zugunsten und zu Lasten eines Beschuldigten
sprechenden Umstande mit gleicher Sorgfalt zu berucksichtigen.

4. (4)Im Verfahren vor dem Disziplinarrat und dem Kammeranwalt richten sich die sich aus Art. 12 bis 22 und Art. 34
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natlrlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABI.

Nr.L 119 vom 4.5.2016 S. 1, sowie die sich aus dem Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Léschung nach & 1
DSG ergebenden Rechte und Pflichten sowie deren Durchsetzung nach dem 5. Abschnitt dieses Bundesgesetzes.

5. (5)Eine Information oder Auskunft zum Disziplinarverfahren kann soweit und solange aufgeschoben,
eingeschrankt oder unterlassen werden, wie dies im Einzelfall zur Verhttung, Aufdeckung, Ermittlung und
Verfolgung von Disziplinarvergehen unbedingt erforderlich und verhaltnismaRig ist.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/dst/paragraf/22
file:///

	§ 20 DSt
	DSt - Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter


